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1) Bruttolohn- bzw. gehalt von Arbeiter:innen und Angestellten bis zur monatl. Höchstbeitragsgrundlage von 
6060 €. Die Pflicht zur Kranken- und Pensionsversicherung beginnt ab der monatlichen Geringfügigkeitsgrenze 
von 518,44 €. Bei Überschreiten der 1,5-fachen Geringfügigkeitsgrenze (dzt. € 777,66) im Betrieb ist eine Dienst-
geberabgabe in Höhe von 19,4 % zu entrichten. FLAF-Beitrag und Kommunalsteuer werden von der gesamten 
Bruttolohnsumme berechnet. 
2) Hier gelten weder Geringfügigkeitsgrenze noch Höchstbeitragsgrundlage. 
3) Ab dem Jahr 2025 sinkt der Beitrag auf 3,7%. Bereits 2023 und 2024 kann es zu einer Senkung auf 3,7% kom-
men, wenn dies eine lohngestaltende Vorschrift vorsieht. 
Sonderfälle (wie z.B. Schlechtwetterentschädigungs- oder Nachtschwerarbeitsbeiträge) oder der Sozial- und Wei-
terbildungsfonds-Beitrag für überlassene Arbeitnehmer:innen sind nicht dargestellt. 
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Pensionsversicherungsbeitrag 12,55

Krankenversicherungsbeitrag 3,78

Unfallversicherungsbeitrag 1,10

Arbeitslosenversicherungsbeitrag 2,95

Beitrag zum Insolvenzentgeltfonds - IESG-Zuschlag 0,10

Beitrag zur betriebl. Mitarbeiter:innenvorsorge
2) 1,53

Summe Sozialversicherungsbeiträge 22,01

Wohnbauförderungsbeitrag 0,50

Beitrag zum Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) 
3) 3,90

Kommunalsteuer 3,00

Summe Dienstgeber 29,41

Beitragssätze in % des Bruttolohns bzw. -gehalts
1)


